
Anlage 1

1. Berechnung gesetzlicher Mindestzuschuss

Betriebsausgaben lt. Aufstellung Waldkindergarten 217.621,58 €     

Gesetzlicher Mindestzuschuss nach § 8 Abs. 2 KiTaG:  63% 137.101,60 €     

2. Berechnung Zuschuss gemäß Vertrag

Personalkosten 207.081,59 €     

Zuschuss je betreuten Berglener Kind 450€/a Anzahl: 31 13.950,00 €       

Verrechnung Elternbeiträge (100%) 31.085,10 €-       

Gesamtzuschuss der Gemeinde 189.946,49 €     

Summe der bislang geleisteten Vorauszahlung 180.000,00 €     

(+) Nachzahlung / (-) Erstattung Zuschuss 9.946,49 €        

Nachrichtlich: 

Ausgaben Waldkindergarten Summe (bereinigt) 217.621,58 €           

Einnahmen Waldkindergarten (incl. Spenden und Sonstiges und Ausstände); (bereinigt) 34.020,18 €             

Zuschuss Gemeinde 189.946,49 €           

Einnahmen Waldkindergarten bereinigt 223.966,67 €           

Verlust (-) / Überschuss (+) Waldkindergarten im Kindergartenjahr 6.345,09 €               

Nachrichtlich: Zuschuss pro Kindergartenplatz / Jahr (40 Plätze)

Summe Zuschüsse pro Kindergartenplatz / Jahr 4.748,66 €               

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 26.05.2020 werden für die Monate April und Mai 2020 die Kindergartengebühren erlassen:

Elternbeiträge Waldkindergarten April 2.646,42 €            

Elternbeiträge Waldkindergarten Mai 2.646,42 €            

5.292,84 €

Geleistete Vorauszahlung Gemeinde 7.000,00 €

Überzahlung durch Gemeinde 1.707,16 €

Nachzahlung an Waldkindergarten gesamt 8.239,33 €        

Abrechnung Zuschuss des Waldkindergartens Berglen e.V. für das Jahr 2019/2020 gemäß dem 

Vertrag für den Betrieb des Waldkindergarten Berglen vom 19.07.2019


